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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1988

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs1 lita;

StVO 1960 §4 Abs5;

Rechtssatz

Ob das Überholmanöver rechtswidrig ausgeführt wurde, ist hier rechtlich unerheblich. (Hinweis auf E vom 19.3.1986,

85/03/0164, wonach es im Hinblick auf die Verp<ichtungen nach § 4 StVO nicht darauf ankommt, ob ein Verschulden

am Zustandekommen eines Verkehrsunfalles gegeben ist)

Schlagworte

Meldepflicht
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